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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.04.1989

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

BodenmarkierungsV §26 Abs6;

StVO 1960 §9 Abs7;

Rechtssatz

Aus § 26 Abs 6 BodenmarkierungsV ist abzuleiten, dass zu dem durch Bodenmarkierungen gekennzeichneten und

sohin von der Regelung des § 9 Abs 7 StVO erfassten Abstellraum auch die den Abstell9ächen eines Parkplatzes

benachbarten Flächen gehören, die der Zu- und Abfahrbewegung dienen.
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